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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. PARTIK-PABLE, 

MOSER und HAIGERMOSER haben am 7. März 1990 unter 
der Zahl 5l2l/J-NR/90 an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend "Neuorientierung 

der Asylpolitik" gerichtet, die folgenden Wortlaut 

hat: 

"Werden Sie im Rahmen Ihrer Kompetenzen die ent­
sprechenden Veranlassungen treffen, um die in 
Bundesbetreuung stehenden Asylwerber zu sozialen 
und ökologischen Dienstleistungen heranzuziehen 
und, wenn nein, warum nicht?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Die Heranziehung von Asylwerbern zu sozialen und 
ökologischen Dienstleistungen wäre als Pflichtarbeit 
zu qualifizieren und daher gemäß Artikel 4 Abs. 2 und 
3 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfrei hei ten, BGB 1 . Nr. 21011958, sowi e des Über­
einkommens Uber Zwangs- oder Pflichtarbeit, BGB1. 
Nr. 86/1961, aus rechtlichen GrUnden nicht zulässig. 

In diesem Zusammenhang verweise ich aber auf das 
RessortUbereinkommen zwischen dem Bundesminister für 
Arbeit und Soziales und dem Bundesminister fUr Inneres 
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vom 9. April 1990, nach dem bereits Asylwerbern 
Beschäftigungsbewilligungen erteilt werden können, 
wenn sie vor dem 1. April 1990 den Asylantrag ge­
stellt haben und sich in Bundesbetreuung befinden. 
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